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Bekanntmachung über die  
Widmung von Gemeindestraßen 

 
Nachstehend aufgeführten Straßen werden gemäß § 6 Abs. 1 Straßen- und Wege-
gesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung vom 23.09.1995 als Ge-
meindestraßen nach § 3 Abs. 4 StrWG NW vom Tage der Verkehrsübergabe an 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
Ziegeleiweg      (Anlage 1)  oW 
 
Klinkerweg      (Anlage 2)  oW 
 
In den Birken  - Teilstück -   (Anlage 3)  oW 
 
In den Birken  - Teilstück -   (Anlage 3)  F/R 
 
Zum Nordbahnhof    (Anlage 4)  oW 
 
Wacholderweg     (Anlage 5)  oW 
 
Trillser Siepen     (Anlage 6)  oW 
 
Am Rosenbaum     (Anlage 7)  oW 
 
Am Rosenberg     (Anlage 8)  oW 
 
Wiesenstr.     (Anlage 9)  oW 
 
Ernst-Barlach-Straße    (Anlage 10) oW 
 
 
Die Widmung der Straßen, die mit „oW“ gekennzeichnet sind, erfolgt ohne Wid-
mungsbeschränkung. Die Widmung der Straßen, die mit „F“ gekennzeichnet sind, 
erfolgt als Fußweg. Die Widmung der Straßen, die mit „R“ gekennzeichnet sind, er-
folgt als Radweg. 
 
 
Die Planunterlagen über die Lage der zu widmenden Verkehrsflächen liegen zur Ein-
sichtnahme offen. Die Planunterlagen können montags bis donnerstags in der Zeit 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags in der Zeit 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Amt für Vergabe und Recht, Gebühren und 
Beiträge, Bahnstr. 16, Zimmer 111, eingesehen werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionsstraße 39, 
40213 Düsseldorf schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu erklären. 
Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder Vertreters ver-
säumt, so wird dessen Verschulden dem Vertretenen zugerechnet. 
 
Erkrath, den 26.05.2010     Der Bürgermeister 
 
 
         Werner 
 

 

 

***  
____________________________________________________________________ 
 
Sitzungstermine 
 
Juni 2010 
 
Integrationsrat Mittwoch 09.06.2010 18.30 Uhr PAREA, Schliemannstr. 44a 

Betriebsausschuss Mittwoch 16.06.2010 17.00 Uhr 
Rathaus, Großer Sitzungs-
saal, Bahnstr. 16 

Ausschuss für Planung, 
Umwelt und Verkehr 

Dienstag 22.06.2010 17.00 Uhr 
Rathaus, Großer Sitzungs-
saal, Bahnstr. 16 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

Donnerstag 24.06.2010 17.00 Uhr 
Rathaus, Großer Sitzungs-
saal, Bahnstr. 16 

Rat Dienstag 29.06.2010 17.00 Uhr 
Stadthalle Erkrath,  
Neanderstr. 58 
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